
Noch gibt es in Deutschland keinen all-
gemeinen gesetzlichen Mindestlohn –
anders als in 20 von 27 Mitgliedsländern
der EU. Welches Einkommen mindes-
tens nötig ist, um menschenwürdig le-
ben zu können, dafür existieren aber
durchaus Regelungen. Als Orientierung
für einen gesetzlichen Mindestlohn bie-
ten sich nach Untersuchungen des Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stif-
tung mehrere Größen an: 
Die Pfändungsfreigrenze beschreibt
ein gesetzliches Minimum für das Ein-
kommen von Erwerbstätigen. Die Norm
gilt in der Praxis zwar nur für über-
schuldete Personen, deren Einkommen
gepfändet wird. Ein Gerichtsvollzieher
muss einem alleinstehenden Erwerbs-
tätigen im Monat derzeit einen Be-
trag von 1030 Euro netto lassen, da-
mit der seinen Lebensunterhalt be-
streiten kann. Im Grundsatz ist diese
Definition eines unteren Limits aber für
alle Erwerbstätigen gültig, so das WSI.
Ein alleinstehender Beschäftigter mit
38-Stunden-Woche müsste aktuell min-

destens 8,62 Euro brutto pro Stunde
verdienen, um netto ein Einkommen
auf Höhe der Pfändungsfreigrenze zu
erzielen. Bei 40 Wochenstunden wä-
ren es 8,22 Euro, hat WSI-Tarifexper-
te Dr. Thorsten Schulten berechnet. 
Die Grundsicherung: Arbeitnehmer
mit niedrigen Verdiensten haben ein
Anrecht darauf, ihr Arbeitseinkommen
mit Arbeitslosengeld II (ALG-II) aufzu-
stocken. So erhält ein Alleinstehen-
der ergänzendes ALG II, wenn er net-

to weniger als 1054 Euro im Monat ver-
dient. Diese Grenze ergibt sich aus 754
Euro ALG-II-Anspruch (Regelsatz plus
durchschnittliche Kosten der Unter-
kunft) plus 300 Euro an Freibeträgen,
die das Sozialgesetzbuch erwerbstä-
tigen Grundsicherungsempfängern zu-
gesteht. Um dieses Niveau zu errei-
chen, benötigt ein alleinstehender Be-
schäftigter mit 38 Wochenstunden ei-
nen Bruttolohn von 8,91 Euro, zeigt
Schultens Berechnung. Mit einer 40-

Stunden-Woche sind mindestens 8,50
Euro die Stunde notwendig. 
Die Europäische Sozialcharta gibt
eine verbindliche Mindestlohnnorm für
Deutschland vor, gegen die jedoch re-
gelmäßig verstoßen werde, so das WSI.
Die Charta wurde 1964 von der Bun-
desrepublik ratifiziert. Sie definiert
soziale Grundrechte und enthält auch
eine Mindestlohnklausel. Die Ver-
tragsstaaten sollen sich an eine Un-
tergrenze von 60 Prozent des durch-
schnittlichen Nettolohns im Lande hal-
ten. In Deutschland (Ost und West zu-
sammen) lag diese Schwelle 2010 bei
netto 8,12 Euro pro Stunde. Um sie
zu erreichen, sind je nach wöchentli-
cher Arbeitszeit 12,24 bis 12,40 Euro
Bruttolohn notwendig.
Die Grenze zur Lohnarmut bietet
einen zusätzlichen Orientierungspunkt.
Die internationale Armutsforschung
zieht die relative Lohnarmutsgrenze
in einem Land meist bei 50 Prozent des
durchschnittlichen Vollzeiteinkommens.
Nach den derzeit aktuellsten Daten lag
der durchschnittliche Bruttolohn in
Deutschland 2010 bei 21,48 Euro pro
Stunde. Ein Vollzeitbeschäftigter muss
also mindestens 10,74 Euro verdienen,

wenn er nach dieser Definition nicht
als „arm trotz Arbeit“ gelten soll. 
Die gesetzlichen Mindestlöhne in
EU-Ländern mit vergleichbarer Wirt-
schaftskraft wie Belgien, die Nieder-
lande und Frankreich sind derzeit zwi-
schen 8,58 und 9 Euro die Stunde an-
gesiedelt. In Luxemburg müssen min-
destens 10,16 Euro gezahlt werden,
in Irland 7,65 Euro, in Großbritannien
umgerechnet 6,91 Euro. Dieser Wert
ist jedoch von der anhaltenden Schwä-
che des Pfunds gegenüber dem Euro
beeinflusst, so Schulten. Um den Wäh-
rungsfaktor bereinigt läge der britische
Mindestlohn deutlich über 8 Euro.

Die WSI-Mindestlohn-Forscher Dr.
Thorsten Schulten, Dr. Reinhard Bi-
spinck und Dr. Claus Schäfer halten
es für unverzichtbar, die vorliegen-
den Maßstäbe bei der Festsetzung ei-
ner allgemeinen Lohnuntergrenze zu
berücksichtigen. Ein Mindestlohn wir-
ke nur ab einer ausreichenden Höhe,
argumentieren die Wissenschaftler.
„Wird er zu niedrig festgelegt, bekommt
er nur kosmetischen Charakter oder
noch schlimmer: Er legitimiert unter
Umständen bisher als unzureichend an-
gesehene Niedriglöhne.“ 

Mindestlohn: Bloß nicht zu niedrig

Die Babyboomer sehen die Rente am
Horizont, die Zahl der Arbeitslosen sinkt.
Heißt das, den Beschäftigten stehen ro-
sige Zeiten bevor? 
Reitzig | ... (lacht) – ja, schön wär’s.
Aber ich sehe keine Indizien dafür. Im
vergangenen Jahrzehnt sind zunächst
mal die Realeinkommen der Beschäf-
tigten in Deutschland um fast drei
Prozent gesunken. Der demografische
Wandel wird diese Umverteilung von
Unten nach Oben nicht korrigieren. Na-
türlich gehen mit den Babyboomern
in den kommenden Jahren viele Be-
schäftigte in Rente. Allerdings wur-
den in der Wirtschaft wie im öffentli-
chen Dienst in den vergangenen Jah-
ren auch viele Stellen abgebaut. Die
Folge: Das Durchschnittsalter der Be-
legschaften ist gestiegen. Dass sich die
Situation auf dem Arbeitsmarkt aber
grundsätzlich ändern wird, dafür gibt
es keine Anzeichen. 

Welche Gründe sind dafür verant-
wortlich, dass die Realeinkommen sin-
ken?
Reitzig | Eine große Rolle dabei spie-
len die geringen Lohnabschlüsse der
vergangenen Jahre. Die Beschäftig-
ten haben sich zurückgehalten – ein-
mal, weil es hieß, das Exportland
Deutschland müsse wettbewerbsfä-
higer werden. Zum anderen kam die
Finanz- und Wirtschaftskrise. 

Dabei hat Deutschland mit dem
wachsenden Druck auf die Arbeits-
einkommen die Nachbarländer in  
Bedrängnis gebracht. Die sinkenden  
Reallöhne haben geradezu verhindert,
dass der Konsum anlief, also der Bin-
nenmarkt richtig in Schwung kam.
Beim jüngsten Aufschwung wurde wie-
der einseitig auf die Exportwirtschaft
gesetzt. Wie fragil ein solcher ex-
portgetragener Aufschwung ist, kön-
nen wir täglich in den Medien nach-
lesen. 

Aber die Lohnzurückhaltung ist es nicht
alleine – oder?
Reitzig | Nein. Dass die Realeinkom-
men sinken, hat ein ganzes Bündel von
Gründen. Der Arbeitsmarkt hat sich ge-
wandelt – und das war politisch ge-
wollt. Leiharbeit war in Deutschland
lange Zeit höchst umstritten und wur-
de erst Anfang der 1970er-Jahre le-
galisiert. Geringfügige Beschäftigung
war viele Jahrzehnte tatsächlich eine
Randerscheinung. Dann wurde darü-
ber diskutiert, dass es viel mehr Ar-
beitsplätze für gering Qualifizierte ge-
ben müsse, dass solche Arbeitsplätze
regelrecht geschaffen werden müss-
ten. Dann wurde das Arbeitsvermitt-
lungsmonopol des damaligen Ar-
beitsamtes abgeschafft. Und dann 
kamen noch die Änderungen im Zu-
sammenhang mit dem Arbeitslosen-
geld II, also Hartz IV. Wobei eine gra-
vierende Änderung die Abschaffung
der Zumutbarkeitsregelung war. 

Das hat unsere Gesellschaft negativ
verändert. So galt beispielsweise lan-
ge, dass Arbeit, wie sie etwa Müllwerker
tagein, tagaus erledigen, verhältnis-
mäßig gut bezahlt ist, weil es sich um
schwere körperliche Arbeit handelt.
Dann war solche körperlich schwere
Arbeit plötzlich nur noch Arbeit für
Geringqualifizierte – und wurde deut-
lich schlechter bezahlt. Gleichzeitig stieg
die Zahl der geringfügig Beschäftig-
ten und damit auch der Aufstocker ra-
sant. Denn immer mehr Arbeitslose
mussten sich – ob sie wollten oder nicht
– auf diese Jobs einlassen. Weil sie
von diesem Geld aber beim besten
Willen nicht leben können, stockt der
Staat und damit der Steuerzahler, die-
se Löhne auf Hartz IV-Niveau auf. Es
gibt inzwischen 1,4 Millionen Be-
schäftigte, deren Einkommen vom Staat
angehoben wird. Ein Kombi-Lohn so-
zusagen, den Gewerkschaften eigent-
lich nie gewollt haben. Man muss aber

eines sagen: Natürlich ist das Normal-
arbeitsverhältnis – Vollzeit, unbefris-
tet – immer noch die Regel. Aber die
anderen Arbeitsverhältnisse haben mitt-
lerweile extrem zugelegt.

Welche Rolle spielt die Leiharbeit?
Reitzig | Sie ist ein weiterer Baustein
bei der sogenannten Deregulierung des
Arbeitsmarktes, wie sie die neolibera-
le Politik seit Jahren voran treibt – eben-
so Zwangsteilzeit, Befristungen, er-
zwungene Selbstständigkeit, bei der
die Menschen trotz allen Engagements
kaum über das Existenzminimum hi-
nauskommen. Übrigens sind viele Aka-
demiker unter diesen Selbstständigen,
insbesondere Sozialwissenschaftler. 

Stichwort Teilzeit.
Reitzig | Die Beschäftigten wollten
mehr Teilzeitstellen und es gibt sie mitt-
lerweile auch. Aber inzwischen fällt uns
die Teilzeit auf die Füße: So gibt es in-
zwischen auch jede Menge Beschäf-
tigte, die zwangsweise Teilzeitstellen
annehmen, weil es nichts anderes gibt.
Und es gibt Vollzeitstellen, die wur-
den schlicht reduziert – auf 70 Pro-
zent, auf 60 Prozent. Das heißt: Das
Arbeitsvolumen wird verdichtet, das
Einkommen reduziert. Die Politik woll-
te einen Niedriglohnsektor – vorgeb-
lich für Geringqualifizierte. Entwickelt
hat sich ein immer größer werden-
der Sektor von prekärer Beschäftigung,
wobei diese Stellen vor allem von Frau-
en, Älteren und Berufseinsteigern be-
setzt werden. Der Anteil der Gering-
qualifizierten unter den Vollzeitbe-

schäftigten liegt bei 11,5 Prozent, im
Niedriglohnsektor sind es mit 15,2 Pro-
zent nur wenig mehr. Das heißt: Vie-
le der Beschäftigten im Niedriglohn-
sektor sind gut ausgebildet.

Das heißt: Leiharbeit und Minijobs ha-
ben das Ziel, Beschäftigung für Ge-
ringqualifizierte zu schaffen, nicht er-
reicht. 
Reitzig | Genau so ist es. Diese Be-
schäftigung hat vor allem eines erreicht
– nämlich die Senkung des Lohnniveaus
und der Arbeitsstandards insgesamt.
So gesehen müsste man sagen: Zurück
auf Start. All diese prekären Beschäf-
tigungen abschaffen und nach neuen
Lösungen suchen. 

Welche Folgen hat es für eine Gesell-
schaft, wenn der Anteil derer steigt, die
trotz Arbeit arm sind?
Reitzig | Das hat unterschiedliche Fol-
gen: Bei vielen Menschen, die solche
prekären Beschäftigungen haben,
schwindet die Zuversicht, dass sie es
mit Engagement und Einsatz schaffen,
rauszukommen und eine besser be-
zahlte und besser angesehene Stelle
zu bekommen. Die Zukunft wird un-
planbar. Resignation ist dann die Fol-
ge. Aber diese Verhältnisse entfalten
Wirkung auch bei denen, die noch ei-
ne Vollzeitstelle haben. Dort schürt
sie die Angst, bei unglücklichen Um-
ständen auch in einen Abwärtssog
gezogen zu werden – dass das Erreichte
schnell dahin sein kann. Unsicherheit
macht sich breit, die Bereitschaft sinkt,
sich für seine Interessen einzusetzen

und dafür auch Risiken auf sich zu neh-
men. Solche Mechanismen und blo-
ckierten Zukunftshorizonte prägen ei-
ne Gesellschaft, sie führen auch da-
zu, dass Solidarität schwindet. 

Was kann ein gesetzlicher Mindestlohn
erreichen?
Reitzig | Er kann Untergrenzen ein-
ziehen – nicht mehr, aber auch nicht
weniger. Die Untergrenzen sind für all
jene Bereiche bitter nötig, die sich –
aus verschiedenen Gründen – einer
tariflichen Lösung versperren. Klar
ist aber auch: Ein gesetzlicher Min-
destlohn darf nicht zu niedrig sein,
sonst verfehlt er seine Aufgabe. Er
muss deutlich über dem Hartz-IV-Ni-
veau liegen. Prekäre Beschäftigung ist
nicht nur schlecht bezahlte Beschäf-
tigung. Prekäre Beschäftigung ist zu-
dem oft auch befristet. Eine Lebens-
planung ist nicht möglich. Gute Ar-
beit heißt faire Bezahlung, gute Ar-
beitsbedingungen, Sicherheit. Ein ge-
setzlicher Mindestlohn ist dringend
nötig, damit die Spirale nach unten
endlich gestoppt wird. Das heißt aber
nicht, dass dann alle Probleme rund
um prekäre Beschäftigung gelöst sind.
Im Gegenteil: Die Gewerkschaften
werden in den kommenden Jahren den
Fokus noch mehr als bisher auf ge-
ringfügige Beschäftigung, auf Befris-
tung, auf Teilzeit und vor allem auf
Leiharbeit legen müssen. Denn diese
Faktoren tragen dazu bei, dass der
Druck auf Arbeitsbedingungen und
Menschenwürde wächst. 
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Ein gesetzlicher Mindestlohn ist überfällig. Nur mit einem gesetz-
lichen Mindestlohn kann die Lohnspirale nach unten gestoppt
werden. Damit sind aber nicht alle Probleme um prekäre Beschäf-
tigung aus der Welt geschafft, betont der Ludwigshafener Sozial-
wissenschaftler Jörg Reitzig. Prekäre Beschäftigung hat einen
Großteil dazu beigetragen, dass das Einkommensniveau in den
vergangenen Jahren gesunken ist. Die Gewerkschaften müssen
nach Reitzigs Ansicht deshalb nun vor allem Leiharbeit, Minijobs
und Zwangsteilzeit noch stärker in den Fokus nehmen als bisher. 

Untergrenze bitter nötig
Leiharbeit, Minijobs und Zwangsteilzeit müssen in den Fokus rücken
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